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Amtsgericht Wismar

Zweigstelle Grevesmühlen
- Grundbuchabteilung -

Ausfertigung

Geschäftsnummer: 51 AR-9/25- Datum: 13.11.2025

Bekanntmachung über die Anlegung von Grundbuchblättern für bislang nicht im
Grundbuch eingetragene Grundstücke

Das Nachstehend näher bezeichnete Grundstück, welches kein Blatt im Grundbuch hat,
soll nunmehr in das Grundbuch eingetragen werden.

Gemarkung:
Flur:
Flurstück:
Wirtschaftsart:

Lage:
Größe (m2)

Klein Krankow
2
173
Landwirtschaftsfläche
Neuer Teich
5.200

Aufgrund §§ 116ff GBO werden alle Personen, die beschränkte dingliche Rechte oder
sonstige Eigentumsbeschränkungen an diesem Grundstück in Anspruch nehmen, auf
die bevorstehende Anlegung des Grundbuchblattes aufmerksam gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Ablauf von 6 Wochen die Anlegung des
Grundbuchblattes ohne Berücksichtigung des in Anspruch genommenen Rechts
erfolgen wird, wenn dieses nicht vor Ablauf der vorbezeichneten Frist bei dem
Grundbuchamt angemeldet und entweder durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte
Urkunden, deren erklärter Inhalt vom Eigentümer stammt, nachgewiesen oder von dem
Eigentümer anerkannt ist.

gez. Wegener
Rechtspflegerin ,-^c^s9eferti9t;
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a) An die Gemeindetafel angeheftet:

b) Von der Gemeindetafel abgenommen:
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